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sen Insotfern versteht INan, da Steinbüchel beide Aspekte zweıerlei Weise VOr dem Anspruch Gottes verschließen,
Sıtuationsphänomen verbunden n aßt W as aber einmal, dem sich der Entscheidung entzieht. Er Sagı

ungeklärt läßt, 1SE die exakte Darstellung des Verhältnis- weder ı noch NCeC1nN Gott: Darın lıegt die Haltung der
sCcs zwiıischen den beiden Aspekten In HE solche WAAaTiTCcC relıgıösen Lauheit der Saot NC111 Gott, 111 Gott
der Lage, die Wechselbeziehung zwiıschen ethischer Norm nıcht anerkennen und sıch selbst die Stelle Gottes

In beiden Fällen wırd der Mensch auf sıch selbst zurück-un S1ituation erklären So bleibt die Gefahr bestehen,
daß aller Anwendunez des Sıtuationsbegriffes NUuLr geworfen, aber autf die renzen SGGT CISCHNECN Welt-
aut die Beziehung des Menschen (sott der S1tUaAatLL1ON IDER geschieht freier Entscheidung wach-
A sıch ethisch wertfreije Begriff der menschlichen Um:- sender Einbuße der Wesensfreiheit Die persönliche S1-
weltsituation auch die Beziehung des Menschen TUatiON, die vorher der Gelassenheit empfangene Weg

Gott neutralisiert Dann 1IST dem Menschen JE nach Gott WAdflI, verwandelt sıch verfluchten Zwang
Wer auftmerksam die Romane VO  _ Graham Greene liestS$SCINeEr persönlichen Sıtuation alles erlaubt

Wenn die Situationsethik polemisiert wird dann wırd wieder auf die Dialektik dieser Geschichte
vergilt INa  - eicht, dafß keine situationsfreie Anwen- der menschlichen Freiheit stoßen Wer sıch Aaus Lauheit
dung der Norm S1bt Wollte INa  an dem nıcht Rechnung oder AaUuUs Gotteshaß der iınnNneren Wesenstfreiheit begibt,
Lragen, würde die Individualität jedes Menschen der StUurzt sıch rreiwillig ı den zwangsläufigen Schicksalsweg
Ethik negıert SC1M Die Sein gründenden ethischen Nor- der begegnenden Sıtuationen, mehr, als den Re-
INneN stehen wesensmälsıigen eZzug ZU Men- SUungscCh der Gnade ausweicht. Diese Zwangsläufigkeit TISE
schen sCcıINer Welt, und ıhr Sınn 1STE CS, den Menschen aber wohlgemerkt 1Ne frei herbeigeführte, 1116 \ £0)88

AÄAntwort bringen, die die SCIN1ISC 1STt In der Menschen zugelassene Es Z1Dt keine Möglichkeit tür den
Grundsituation des Menschen 1SE Einmaligkeıit eNt- Menschen aus der Grundsıtuation vor Gott herauszusprin-
halten, und dies GDST macht menschliche Freiheit Aaus Aber gCHh auch das Meiıden Entscheidune? bleibt DE Ent-
das andere dart nıcht agcn unterlassen werden Dıe scheidung
Freiheit wırd verfehlt (oder aufgehoben), Wenn der Hıer WAaIc denn auch der eigentliche Ansatzpunkt Z
Mensch C1MN: Einmaligkeit nıcht als Anruf Gottes versteht, Überwindung der Krise des modernen Menschen Nıcht
WIC ıhm A2US CWISCI Ordnung entgegenklingt. Wenn die „persönliche Entscheidung der IN Sıtua-
Ina  } diesen Satz vergißt und 1G Situationsethik ı —_ LLION 1STt der Ausweg, sondern die VOT Gott nıcht AaUSW E i-

yebundenen Sınn das Wort redet, verfällt INa  —$ chende und deshalb normgebundene Bewältigung der S1-
positivistische Moral uatıon Diese Gesichtspunkte bilden 1116 lebendige Eın-
Es ZCNUSL aber nıcht, diese Grundtatsache festzustellen, CS heit Gewiß zibt dieser Einheit der Spannun-
oilt die Folgerungen AUS der Geschichte des sittlich han- gCcCnh darin hat die Kasutstik iıhr Betätigungsfeld aber
elnden Menschen ziehen Dıie Geschichte des S1CU2- weder A Satzungsethik“ noch 1NC S1tua-
tionsgebundenen Menschen 15 die Geschichte SCIHGT: TYe1- tionsethik“ können uns weiıiterhelfen Beide führen um
heit oder SC1INCS Oftenseins für Gott S1e entfaltet sıch Positiyismus WEeNN SIC nıcht das Grundverhältnis der
der Freiheit der Wahl auf der Ebene der weltgebundenen Liebe Gott oder der Freiheit für Gott aufgehoben WOC1-

Sıtuationen Das relig1ös freije Ja (Sott schließt das den Ethik und Religion sind be; aller Eigenständigkeit
ethische Ja den gottgewollten Normen C171 Es 1St die der VWege unauflöslich miıteinander verbunden Ile Ver-
höchste orm VO  3 Freiheit S1ie äaußert sıch der Gott suche relig10onsfreien Ethik führen Z Auflösung der
verbundenen Gelassenheit allen weltlichen Siıtuationen Ethiık und Zur Aufhebung der eigentlichen Freiheit Der
gegenüber Die Bindungen der Siıtuationen werden Sprung VO  _ Situation 1Ne andere, W I1 Sartre die
Freiheit und bejaht. Das 1IST. freilich beiım Men- Freiheit versteht, bleibt 1Ur C1nNn Zerrbild der echten TYTE1-
schen selten der Fall Am nächsten kommt der Heılıge heit wei] S1IC sıch MIL den Möglichkeiten des Menschen CT-

diesem Ildeal schöpft S1e 1ST ine gnadenlose Freiheit 156 Freiheit von

Die Freiheit der Grundsituation Gott gegenüber annn Gnaden des Menschefi Sie hat MmMIiIt wahrer Selbstverant-
aber auch anders aussehen. Der Mensch kannn siıch auf wOortung nıchts tfun

Fragen des sozlalen wirtschaitlichen un politischen Lebens
Um diese schwerwiegenden Satze der Entschließung desDie Entwicklung der Diskussion

Deutschen Katholikentages Bochum sind IMan-das Mitbestimmungsrecht seilt dem nigfachen Kongressen aller weltanschaulichen und polit1-
Bochumer Katholikentag schen Rıchtungen während der vErgsgansSCHNCH 10 Monate

leidenschaftliche Diskussionen entbrannt Die nıcht
Der Mensch steht Mittelpunkt jeglicher wirtschaft- ohne Schärfe und Polemik gyeführte Aussprache

die reichliıch VerwIirrte Terminologie der Diskussionlicher un: betriebswirtschaftlicher Betrachtung Das Mıt- rechtfertigen CS, Blick auf den Verlaut der Aussprachebestimmungsrecht soz1alen, personellen und wirtschaft- zwischen den Sozlalpartnern SCIL Bochum werfenlichen Fragen für alle Arbeitenden wird anerkannt Das
Mitbestimmungsrecht gehört dem natürlichen echt Kritik der naturrechtlichen Begründung
gottgewollter Ordnung,und ı1SE bejahen WI1e das echt SeIit dem Katholikentag 1STt die Forderung ach dem
auf Eıgentum.“ Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer, herausgehober
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AauUs der zeitnahen, aber Tagesstreıit iıcht bestechen- rung darauf zurückzuf‚üi1ren, daß die Bochumer
den Sprache der päpstlichen Enzykliken, nıcht mehr ver- Resolution über das Mitbestimmungsrecht nıcht hinrei-

end Zusammenhang aller Resolutionen der Arbeits-StumMMt Die ersten spontanen Reaktionen auf die Bochu-
NT Formulierungen können aum ZUFLF Urteilsbildung gemeıinschaft ‚Arbeitnehmer un Unternehmer‘ un: der
herangezogen werden Es War der zweıten Studientagung übrigen Arbeitsgemeinschaften betrachtet Aa Dıie Be-
des deutschen Zweıiges des Internationalen Institutes für gründung, die Pater Hırschmann für das echt auf Miıt-
Polıitiık un: Sozialwissenschaft (Fribourg) Kleinheu- bestimmung tand, lıegt autf der seit Kleinheubach verfolgten
bach vorbehalten, 1Ne Interpretation der Bochumer Linıe Pater Hirschmann anerkannte CIn Recht, s der
Beschlüsse vorzunehmen Pater ell Breunıing S} Wirtschaft mıtzubestimmen, das naturrechtlich auf drei
wollte auf Grund SCINECT! Untersuchungen die Positionen Grundlagen beruht Erstens auf der C“

klären, wenn ausdrückte, daß das Problem des Miıt- Wuürde der menschlichen Arbeitskraft un iıhres Eın-
SAatzes daraus erg1ibt siıch da{fß da, sich unmittelbarbestimmungsrechtes SCITt Bochum G besondere, ıhm C1IgCNT-

lich nıcht iınnewohnende SchärfeWhabe Der Satz die Würde dieser Arbeitskraft handelt der Arbei-
der Bochumer Entschließung, daß „das Mitbestimmungs- tende Cin seinNner Würde entsprechendes Mitbestimmungs-WE recht aller Miıtarbeitenden bei sozialen, personellen un recht hat Die Zzweilitfe Grundlage der Mitbestimmung 1SE
wirtschaftlichen Fragen CIMn natürliches echt ZOLLEC- das Eigentum hier führt der VWeg ZUurF Mitbestimmung
wollter Ordnung 1St”, SC1 schlechthin unhaltbar, da dar- über 116 umfassendere Vermögensbildung; denn der

verstanden werden könnte, daß das Recht autf Mıt- Arbeiter nıcht NUur Arbeitskraft sondern arüber
hinaus Vermögen Wirtschaftsprozeß CIN, kommtbestimmung Raum des Betriebes 1116 Forderung des

Naturrechts SC1 So falsch SCIH, den Menschen NUur als auf diesem Wege mannigfachen Formen mehr Mıt-
En Faktor der Kalkulation behandeln, und wich- bestimmung Die dritte Grundlage 1ST JENEC Forderung des
ULg SCH, ıhm ı; Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten Gemeinwohles, wonach C 11 Leistungs-
un Fähigkeiten, insbesondere seCiNer Betriebserfahrung, gemeinschaften kraft CISCHNCNH Rechts JENC Angelegenheiten
Mitwirkung und stärkere Selbständigkeit ı SC1INCIN Be- regeln können, die heute noch VO Staat wahrgenommen
trieb geben, falsch SC1 C3, sSsSCINCNHN Rechtsanspruch auf werden.“

In München wurde versucht, über Bochum hinauszu-Mitbestimmung Betrieb naturrechtlich begründen
wollen Dagegen vebe autf der höheren Ebene des Be- gehen. In Anlehnung die Untersuchungen VO  = Prof

Guido Fıscher wurde begrifflich und sachlich Mitspracherufsstandes C Jegıtimes Mitbestimmungsrecht des Arbei-
HE Hıer gelte nämlich nıicht WI®G Betrieb die Ver- (Informatıon un Mitberatung), Mitwirkung un: Mitbe-
tragsfreiheit der privatrechtlichen Ordnung 7zwischen Ka- e unterschieden Dıie Entschließung führt dazu
pıtal un Arbeit über den Austausch VO  3 Leistung und AUuUsSs daß Art und Umfang der Mitbestimmung JC nach
Gegenleistung, sondern das öffentliche Recht WIC Betriebsart, Betriebsgröße und Rechtsform verschieden
Staat un: den Gemeinden bestehe, Menschen siıch sein INUSSCI1 Es kannn weıiter als Fortschritt yegenüber Bo-
zusammenschließen, objektiv vorgegebenen Not- chum werden, daß die rage der gesetzlichen
wendigkeit (Ordnung) entsprechen Auf der Ebene des Festlegung des betrieblichen Mitbestimmungsrechtes w e1l1t-
Berufsstandes nämlich se1 das Ööffentliche echt das sich gehend des politischen Charakters entkleidet worden 1SEt
AUS der Sachnotwendigkeit celbst erg1ibt un: der mensch- Ausgehend VO  ' der rechtlichen Autonomıie des Betriebes
lichen Vertragswillkür 1ST unmıiıttelbar gültiges empfiehlt die Entschließung Anbetracht der Tatsache,
Pater Nell-Breuning forderte dal die wirtschaftspoli- daß A gesetzliche Regelung Nur Mindestbestimmungen
tische Gesetzgebung der direkten Zuständigkeit des poli- enthalten kann, ”  TE Ausübung des Mi\tbestimmungsred1-
tischen Parlaments werde un den „unmittelbar tes für jeden Betrieb durch ine Be%riebsvereinßarung
Betroffenen den beiden Sozialpartnern selbst ber- 7wischen Unternehmer un Belegschaft festzulegen.“
ANLWOrTteLt werde Hıer hätten alle Leistungsbeteiligten C1inNn Es ol nıcht unerwähnt bleiben, daß der Diskussion

die Anlıegen des Lohnarbeiters VO  3 heute nıcht dienatürliches echt auf Mitbestimmung
Miıtbestimmung den ersten Platz einnahm, sondern die

Untersuchungen Frage der Existenzsicherung. Prof Fischer W 1€S$

Eınen Schritt bedeutete die Ka- SC1INECIN Referat ber die Stellung des Betriebes“ i der
tholische Sozıiale Woche Münch@n MI1t dem Thema Gesellschaft den Weg E7AU Sicherung un: Steige-
Christliche Neuordnung VO  $ Wirtschaft un Gesell- Iung des Realeinkommens Y WECNN auf der Basıs des

schaft Sıe hat erstmalig die rage des Mitbestimmungs- Leistungslohnes die Zahlung Familienzuschlages
durcKüberbetriebliche Familien-Ausgleichskassen empfahlrechts AaUus politischen Alternativstellung den Rah-

inNnen Möglichkeit A „Entproletarisierung des Pro- Im politischen Raumletarijats gestellt Damıt SECLZiTE INan die Kleinheubach
begonnene Entwicklung fort, die nach Dıifferenzie- Inzwischen hatte siıch das Gespräch die gesetzliche
rung des Begriffes Mitbestimmung drängte Das Recht ZUuUr Festlegung .des Mitbestimmungsrechts der Arbeitnehmer
Mitbestimmung als echt Kahmen der sıttliıchen Ord- auf die politische Ebene ausgedehnt. Hatte der Münchener
NUu  — war München unbestritten Man emühte sich Gründungskongreß des Deutschen Gewerkschaftsbundes
darüber hinaus, Aaus dieser allgemein ethischen Forderung Bochum aufgegriffen und bekräftigt, konnten die
VO' Bochum un Beachtung der bisher VOTSCHOMMCNCN politischen Parteıen, SOWECIT S1C auf Grund ihrer Parteipro-
Klärungen brauchbare Vorschläge _für die Praxıis gTamMme noch keine Stellung dieser rage>
suchen, den Arbeitnehmer ZUu „gleichberechtigten hatten, sıch Meinungsäußerung nıcht mehr Jänger
un: miıtbestimmenden Wirtschaftsbürger“ (Matthias FOö- enthalten, obgleich die Reglung des Mitbestimmungsrech-
cher) aufsteigen lassen In diesem Zusammenhang VOI- tes PIIMAaTr als Aufgabe der beteiligten Sozialpartner be-
dient die Bemerkung VO  ; Pater Hırschmann Erwäh- trachtet werden mu Wenn Bundeskanzler Dr Adenauer
Nnung, die Mißverständnisse über die Bochumer Formulte- auf der öffentlichen Parteiversammlung, die der Deutsch-
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landtagung der Sozialausschüsse der CDU/CSU ber- Die Hattenheimer Gespräche
hausen folgte, die Erwartung ausdrückte, dafß die Inzwischen hatten die Hattenheimer Gespräche ZzW1-Rahmen der Koalıition erreichende Lösung des
Mitbestimmungsrechtes auch den Beifall der Arbeitneh-

schen den Unternehmerorganisationen un dem Deutschen
Gewerkschaftsbund begonnen In den Fragen der Wırt-

TE finden werde kommt diesen Satzen die Ab- schaftsräte un der Kammern endeten SIC ML grund-hängigkeit dieser sozial-ethisch bedeutsamen Forderung sätzlichen Verständigung ber das betriebliche Mitbe-des Bochumer Katholikentages VvVon der gegenWartıgen stimmungsrecht hingegen 1ST 1Ne inıgung nıcht erzielt
polıtischen Konzeption ZU Ausdruck Dıie VO  - den SO- worden Der Vorstand des DGB War der Ansıcht dafß
z1ialausschüssen ANSCHOMMENCH Beschlüsse ordern die damıiıt die Verhandlungen über das wichtigste Thema SC-gesetzliche Verankerung un praktische Verwirklichung scheitert un: weılfifere unmıiıttelbare Erörterungen zwischen
des Mitbestimmungsrechtes autf der Ebene des Betriebes den Sozialpartnern nıcht mehr angebracht ıı Diese
un des Unternehmens der Selbstverwaltung der Meınung, die Besprechungen ber den wichtigsten PunktWirtschaft“ Dıieses Bekenntnis ZU Geist VO  e Bochum
wurde durch die Worte des Geschäftsführers der CDU/

soz1alen Verständigung ergebnislos geblieben,
geht ohl WEIT. Erich Bührig, der als Mitglied des

CSU wiederholt, als feststellte, daß die christliche Ver- DGB-Vorstandes den Hattenheimer Besprechungen
antwortun die Gleichberechtigung der Arbeiter nıcht NUur

der Politik sondern auch der Wirtschaft erheische teilzgenommen hat, außerte anschließend, das Urteil
den ErwartungenIwerden, die UVO yehegtNach diesem Jar: Bochum schritt InNnan Kon- worden Wer auf SECEMECINSAMC Vorschäge die SCc-frontierung der ethischen Forderung MItTt den Möglich- setzgebenden Körperschaften gehoftt habe, SC1 berechtigt,keiten der Verwirklichung, WeNn INa  . verlangte, da{flß 11 VO  ‘ Scheitern sprechen Die Gewerkschaften

gesetzliche Regelung auf Bundesebene die Mannigfaltig- halten ir Besprechungen der Wirtschaftsräte und
eıt der modernen arbeitsteiligen Wıiırtschaft berück- Kammern für zweckmäßig ber das betriebliche Mitbe-
sıchtigen habe die keine schematischen Lösungen 7zulasse timmungsrecht soll nach iıhrer Ansıcht das Bundes-
Terminologisch bekannte INa  — sich der auf der wel- arbeitsminıster1um, das bisher M1t Rücksicht auf die -
ten Katholischen Sozialen Woche München getroffenen mittelbaren Verhandlungen abgewartet hatte, HEN Ge-
Unterscheidung Mitberatung, Mitwirkung un: Mitbe- setzesvorschlag ausarbeiten Der Bundesverband der eut-

Dıie Selbstverwaltung der Wırtschaft oll durch schen Industrie hat erklärt daß eitere unmittelbare
parıtätisch besetzte Wıirtschaftsräte auf Bezirks- und Bun- Besprechungen Eingreifen der Regierung vorziehen
desebene un durch „entsprechende Vertretung den
Landwirtschafts- Handwerks- und Handels- Wırt-

würde Das SCMECINSAMIC Kommunique der Unternehmer
und Gewerkschaftsvertreter aßt verlauten, daß beide

schafts-) Kammern gefördert werden Es 1ST bedauerlich, Parteıen die Bildung Bundeswirtschaftsrates, dem
daß ia  a} sich gerade diesem Punkt keiner größeren die Vertreter der Unternehmer und Arbeitnehmer der
Klarheit durchringen konnte Die Vertreter diesen Vorlegislative unbeschadet der alleinıgen Zuständig-überbetrieblichen Körperschaften sollen durch die Spıtzen- eıit un Verantwortung VO  3 Bundesregierung un BC-verbände der Organısıerten Arbeitnehmer und Arbeit- setzgebenden Instanzen auf Befragen und auch Aaus CIgeber vorgeschlagen werden Indem Mitwirkung und Miıt- ner Inıtıiatıve den S1C gemeinschaftlich berührenden
bestimmung den Betriebsangehörigen vorbehalten wurde, wirtschaftlichen und sozialpolitischen Fragen Stellungbekannte INan sich betriebsautonomen Regelung nehmen sollen, begrüßen Auch der regionalen Ebene 15E
des Mitbestimmungsrechtes Für soz1ıale un: personelle über Landeswirtschaftsräte und Kammern AA grund-Fragen ordern die Richtlinien das volle Mitbestimmungs- sätzliche Übereinstimmung über die Schaffung VO  — parecht In wırtschaftlichen Fragen mu{ der Notwendig- tätıschen Selbstverwaltungsorganen autf der Grundlagekeit rationellen Betriebsgestaltung entsprechen Dıe
laufenden Geschäfte, die unverzüglıche Entscheidung und

VO  } beiderseitig vorgelegten Vorschlägen erzielt worden.
Zur iınnerbetrieblichen Mitbestimmung haben siıch die Un-

verantwortliche Inıtıatıve verlangen, daß das wirtschaft- ternehmer grundsätzlich einverstanden erklärt, daß W16-
iıche Anordnungs- un Durchführungsrecht Betrieb der 1116 Vertretung der Arbeitnehmer Aufsichtsrat
und Unternehmungen und auch die letzte Entscheidung VO  3 Aktiengesellschaften erfolgt wobei S1Ee VO:  - der Auf-
bestimmten Fragen der Betriebsführung dem Unterneh- fassung ausgehen, dafß die Mitwirkung innerbetrieb-
INCLr un der Betriebsleitung verbleiben Die Unterneh- lichen Einrichtungen Angelegenheit der den Betrieben
merfunktion wirtschaftlichen Bereich muß gewahrt tatıgen Arbeitnehmer 1ST Dıie Unternehmer haben dar-
werden ine klare Festlegung, welchen Fällen das über hinaus Vorschläge tür C1N Mitwirkungsrecht der Ar-
wirtschaftliche Mitbestimmungsrecht voll angewendet WEe_r- beitnehmer wirtschaftlichen Fragen gemachtden soll wurde als notwendig erkannt Es scheint jedoch

Dıie Denkschrift der Gewerkschaftendaß IMa  ; die Möglichkeiten SCNAUCH Abgrenzung
hoch einschätzt un: die Mannigfaltigkeit der Grenzfälle, Eın Stadium der Auseinandersetzung begann,
die leicht Kompetenzstreitigkeiten führen kann, über- als der Deutsche Gewerkschaftsbund den Arbeitgeberver-
sieht. Man erkannte 1ı Oberhausen, WI1C notwendig bänden die Denkschrift WVorschläge Z Neuordnung der
SCH, 1E richtige Auswahl der Arbeitnehmervertreter deutschen Wıirtschaft“ überreichte In Anbetracht der Tats
treften. Hıerzu edürfe Weiterentwicklung des sache, daß diese Schrift die umfassende Stellung-
Betriebsräterechts un: Ausgestaltung des Wahl- nahme der Gewerkschaften diesem Problem darstellt und
rechts nach folgenden Grundsätzen Ausschaltung jeder die Grundlage künftiger gewerkschaftlicher Diskussio-
Politisierung un jedes unzulässigen Fremdeinflusses, Nnen SC1171 wiırd verdient der Plan eingehende Behandlung
Verlängerung der Wahlperioden ZUur Erreichung der Kon- Es geht den Gewerkschaften IMN Neuordnung der

Persönlichkeitswahlder Betriebsvertretung, Wirtschaftsgesellschaft Deshalb legen SIC auf den umfas-
schließlich bei Großbetrieben Aufteilung nach Wahlbezir- senden und grundlegenden Charakter dieser Vorschläge
ken entsprechend den Betriebsabteilungen besonderen Wert Grundgedanke 1STt die parıtätische Be-
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setzung bestehender un neuiubilde_nde; Institutionen. ]$etricbcs "durch Einflußnahme auf die Wahl der Arbeit—
nehmervertreter unterbleiıbt. Für „Großbetriebe“ ohneDie Gewerkschaften betrachten als unabdingbare Vor-

auSSEtZUNgCNH, daß das Mitbestimmungsrecht eın unteil- Auftfsichtsrat 1St der paritätische Wirtschaftsausschuß VOT-

bares Ganzes darstellt. Darın kommt das Bestreben ZUu gesehen, dazu der ebenfalls paritätisch besetzende Be1i-
Ausdruck, neben der bestehenden staatsbürgerlichen Demo- rat Beıi Aktiengesellschaften un!: Kommandıtgesellschaf-
kratie die Wi+t+tschaftsdemokratie schaften. Dıe Mıtbe- ten auf Aktien soll das Mitbestimmungsrecht schließlich
stimmung beginnt auf der Basıs des Betriebes, erstreckt 1m „Wirtschaftsausschufß“ un: 1 Aufsichtsrat ZU: Zuge
sıch autf die Kammerorganisation,. wırd auf Landesebene kommen.
durch die „Landeswirtschaftsräte“ wahrgenommen un: Bekannter siınd die Pläne ZUr Ausgestaltung des Mitbe-
verzeichnet als Spitze den „Bundeswirtschaftsrat“. stimmungsrechtes 1m überbetrieblichen Bereich. Das 1ın

Wenn INa  3 die Vorschläge ZUr Regelung des betrieb- Deutschland Zzut ausgebaute Kammersystem der Industrie-
lıchen Mitbestimmungsrechtes betrachtet, fällt auf, da{(ß un Handelskammern, Landwirtschaftskammern, and-
die Gewerkschaften von der anfangs befürchteten schema- werkskammern sowie der Innungen sol] derart umgestäl-
tischen Regelung Abstand genommen haben Sıe CL= tet werden, dafß sowohl die Vollversammlungen als auch
scheiden 1n ihrem Vorschlag zwischen Unternehmungen die Ausschüsse gyJeichfalls ch M1Lt Arbeitneh-
ohne und mMi1Lt Aufsichtsorganen. Be1 oll 1n Be- merveriretern besetzen sind. Dıie ablehnende Stellung-
trieben mi1t über ZWanzıgz Beschäftigten eın „Wirtschafts- nahme der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- un Han-
ausschuß“ 1n einer Besetzung VO  - MT bıs acht Mitglıie- elskammern HAmM letzten Jahr diesbezüglich geäußerten
dern gebildet werden, JE nach Größe des Betriebes. Sıe Absichten lıegt bereits VOTL.

werden JE ZU!r Häilfte VO  — der Geschäftsleitung un: VO: An der Spiıtze oll die überbetriebliche Mıtbestimmung
1MmM „Bundeswirtschaftsrat“ ‚ einer Art Wirtschafts-Betriebsrat delegiert. Darın kommt die Parıtät Zu Aus-

druck Dieser Wirtschaftsausschufß soll nıcht den Betriebs- parlament, vollzogen werden. Insgesamt hundert Mıt-
1’AaL9 esteht vielmehr unabhängig VO  3 diesem. ylieder vertreten Industrie, Handel, Bank- un Versiche-

rungsSwCeSCNH, Land- un Forstwirtschaft, Handwerk, Ver-Die Mitglieder des Ausschusses haben eın Intormations-
recht. Darüber hinaus wird 1n den sSogenNannten Grund- kehr, öffentliche Unternehmen SOW1@€e die freıen Berute.
fragen des Betriebes (wesentlicher Veränderung des Be- Dıiıe auf jeden dieser Zweıge fallende Zahl der Vertreter
triebszweckes un -umfanges, der Betriebsanlagen un: des oll durch ine Gewichtung ermittelt werden, ın der die
Beschäftigtenstandes SOWI1e bei Fusionen) eın Miıtbestim- volkswirtschaftliche Bedeutung dieser Zweıige Zu Aus-
mungsrecht 1n der orm angestrebt, daß den W ıl- druck kommt. Jeweıils die Hältte der Vertreter dieser
len der VO' Betriebsrat Delegierten eın Beschlufß gefaßt Gruppen wird durch die. Spitzenorganisationen der Ar-
werden annn Neu 1St, dafß dieses Vetorecht der. Arbeit- beitgeber bzw. der Gewerkschatten ernannt. Der Bundes-
nehmervertreter ıcht durch Schlichtungsorgane über- wirtschafttsrat ol] über alle wirtschaftlichen un: soz1ıalen
stimmt un: aufgehoben werden a Fragen beraten SOWI1e Gesetzes- un Verordnungsent-

würten Stellung nehmen. Darüber hinaus ol] der Bundes-inen Eıinfluß auf dıe W.ahl der VO Betriebsrat ele-
ojerten haben die Gewerkschaften 1n diesem Falle nıcht. wirtschafsrat Vorschläge unterbreiten onnC SOW1@e
Anders 1St be1i den Unternehmungsformen mi1t Auf- „eıgenNeE Enqueten durchführen.

Auft der Landesebene 1St die Bildung VO:  e} paritätischensichtsorganen. In Aktiengesellschaften, Kommandıtgesell-
schaften auf Aktien un be1 „Großbetrieben“ (eine nähere „Landeswirtschaftsräten“ vorgesehen. Ihre Mit-
Erklärung diesem Begriff wıird nıcht gegeben) 1St ein ylieder sollen mindestens ZUur Hälfte Aaus Angehörigen der

Industrie- un: Handelskammern sSOW1e der Landwirt-parıtätischer „Wirtschaftsausschufß“ bilden, dessen Ar-
schaftskammern bestehen. Sıe werden VO Ministerpräsi-beitnehmervertreter VO Betriebsrat 1m Zusammenwir-

ken MLt den zuständıgen gewerkschaftlichen Industrie- denten des betreffenden Landes auf Grund VOIN Vorschlä-
verbänden ernannt werden. Für die „Großbetriebe“, SCH berufen, die VO:  3 den Unternehmerverbänden un: (Ge-
die bisher auf Grund ıhrer Rechtsform keine Aufsichts- werkschaften aufgestellt werden.
OrSan«c hatten, sieht der Vorschlag die Bildung eines parı- Auf ine se1ıt Jangem yeübte angelsächsische ; Gepflogen-
tätischen „Beirates“ VOTL, der dem Aufsichtsrat der Aktien- heit yreift der folgende Vorschlag zurück, da{ß bei Bundes-

und Länderministerien Zur fachlichengesellschaften entspricht.
Damıt wırd also 1ine Besetzung des Auftfsichtsrates VO  e Beratung der Miınister gebildet werden sollen Sıe werden

Aktiengesellschaften, Kommandıiıtgesellschaften auf Alr be] den Bundesmuinisterien vom Bundeswirtschaftsrat, be1
den Länderministerien VO  — Vertretern der Unternehmer-tıen, Genossenschaften und Versicherungsvereinen auf

Gegenseıitigkeit pariıtätisch AaUuUS Vertretern des Kapıtals organısatıonen un: der Gewerkschaften gebildgt.
un: der Gewerkschaften angestrebt. Benannt werden die Die Vorschläge der E EVertreter der Gewerkschatten durch die Spıtzenorganisa-
tiıonen der Gewerkschaften. Weıter verlangen die (Ge- Mıtte Maıi 1950 Jlegten NU:  - die 1M „Gemeinschaftsaus-
werkschaften, da{f(ß Vorstandsmitglieder, die M1t soz1ıalen schufß der deutschen gewerblichen Wirtschaftt“ MNMmMCIN-

und personalpolitischen Aufgaben betraut sınd, das Ver- geschlossenen Spitzenverbände der Unternehmer ihre Vor-
FErauen der Arbeitnehmervertreter 1m Aufsichtsrat besitzen schläge für ine gesetzliche Regelung des Miıtbestimmungs-
müuüssen. rechts der Arbeitnehmer auf überbetrieblicher Ebene un:

Kurz umrissen sieht der _Vors&11ag tür den “‘Bereich des 1n den Betrieben 1ın einer Denkschrift VOTL. Eıne parıtä-
Betriebes folgende Regelung VOT?! in kleinen Betrieben tische . Besetzung der Aufsichtsorgane SOWI1e die Errich-

ZWaNnzıg Arbeıtern enttällt die Mitbestimmung. In Lung vonmn Wirtschaftsausschüssen mi1t Mıtbestimmungs-
mittleren Betrieben (über ZWanzıg Beschäftigte) erfolgt un: Vetorecht un die Errichtung VO  z Wirtschaftsauf-

sichtsstellen nach den Vorschlägen des DGB wird abge-s1e ın parıtätischer Besetzung der Wirtschaftsausschüsse miıt
Arbeitgeber- un! Arbeitnehmervertretern, wobei ine lehnt mit der Begründung, daß die Verwirklichung dieser

Gewerkschaftsforderungen depselben ine Monopolstel-Einflußnahme der Gewerkschaften auf die Belange des
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erbracht:
Jung gewähre. Im einzelnen werden folgende Vorschläge betreffenden Bestiımmungen der Betriebsrätegesetze VOoON

Hessen und Württemberg-Baden dürch den amerikanı-
Eın parıtätisch ZUsammeng£gesetzter Bundeswirtschafts- schen Hochkommissar John McCloy Rückblicke MU

BAatı eben doch testgestellt werden, daß Bochum der ichtigeLandeswirtschaftsräte, deren Errichtung erst heran- VWeg worden IST, wenngleich die Forderung nach
werden soll; WCAN ausreichende Erfahrungen wirtschaftlicher Mitbestimmung WEeIL gegriffen SC1II1

ZUS der Gemeinschaftsarbeit des Bundeswirtschaftsrates dürfte. Hıer liegen Angriffsflächen ı der Formulierung,vorliegen. die hätten vermıeden werden können. Bochum hatte 1nNne
Für die Verwirklichung des Mitbestimmungsrechtes i antıiliberale Tendenz. Man wehrte sich denVersuch des

den Betrieben schlägt die Unternehmerschafrt Arbeıitsge- Neo-Liberalismus, die berutfsständisch--Jeistungsgemein-meinschaften zwıschen den entsprechenden OUOrganısatıo- schaftliche Ordnung den ısch tallen lassen. Beı
nen der Unternehmer und Arbeitnehmer auf Grund freier der Diskussion die Mitbestimmung i1SE erster Linıe
Vereinbarungen VOTr Der Einrichtung der VO  e} den (5e= die Würde der menschlichen Person berücksichtigen.werkschaften vorgeschlagenen bezirklichen Wıiırtschafts- Hirschmann erklärte CZ auf Tagung christlicher
kammern wird dem Gesichtspunkt der Vereın- Unternehmer ı Kleinheubach, dafß der Arbeitnehmer C1MN

tachung des Staatsaufbaues und der Entlastung der Be- echt auf 1G gesetzliche Regelung habe Es sec1 bemer-
völkerung VO' Verwaltungsaufgaben widersprochen. kenswert daß die Unternehmer dem Arbeiter heute viel-

Hınsichtlich des Mitbestimmungsrechtes i den Betrie- tach mehr gyeben als Bochum verlangt wurde, aber S1IC
ben wırd MS Neuregelung des Wahlverfahrens den wehren sich ihm als gesetzlıch verpflichtendes Recht
Betriebsräten MI dem Ziel CNSCICH persönlichen gewähren War habe der Arbeiter keinen naturrecht-
Verbindung-zwıschen Wählern und Gewählten lıchen Anspruch darauf (Damıt distanzierte ıch P Hırsch-
Im einzelnen wırd vorgeschlagen INann von den Bochumer Formulierungen Hırschmann

Der Arbeitgeber ol] die Belegschaft regelmäßıg über tügte jedoch hinzu, daß INa  e MI1 dem Naturrecht eben al-
die Wirtschaftslage des Betriebes unterrichten und ıhr Ge- lein nıcht auskommen könne. Weıter SC1 als CIM UnglückJegenheit geben, durch CISCNC Vorschläge Anteıl der anzusprechen, dafß diese Dinge dem Staat ZUT Regelungwirtschaftlichen Fortentwicklung des Betriebes nehmen. übertragen werden sollen. Im Grunde SIE nämlich

Der Arbeitgeber oll verpflichtet SCHN, dem Betriebsrat 1Ne Angelegenheit der wırtschaftlichen Selbstverwaltung.mindestens vierteljährlich mündlıchen Bericht über Da{(ß bisher keine Einigung zwıschen den Sozlalpartnerndie wirtschaftliche Lage des Betriebes insbesondere über gefunden werden konnte, sSCc1 Beweis für die Existenz
Produktion, Umsatz, Auftragsbestand und die OTraus- tiefen Vertrauenskrise Wenn das Mitbestimmungsrechtsichtliche Entwicklung des Unternehmens geben angepackt würde, daß Unternehmer und Arbeitnehmer

Grundsätzliche Fragen der Arbeitsplanung sollen MI SCgRENSECLT Ängst ihre Exıstenz haben dann
dem Betriebsrat besprochen und ıhm Gelegenheit be- bestimmt fehl Dıie Unternehmer muüßten WI1SSCH, daß Ver-
ratender Stellungnahme gegeben werden antwOortun den Menschen verändert Dazu gyehöre aber

In den Aufsichtsorganen der Unternehmungen (Auf- die Liebe
sichtsräten) sollen B Sıtze, höchstens aber C1N Drittel
der Sıtze, der Arbeitnehmerschaft vorbehalten bleiben. Staatliche Intervent:on oder Einıgung der Sozialpartner?
Diese Vertreter, die mindestens Jahre dem Betrieb - Nach den N1g erfolgreichen Hattenheimer Verhand-
gehören sollen, sind VO Betriebsrat benennen lungen, die ine Erstarrung der Fronten ießen,
Weıter 1ST den Betriebsräten sozialen Angelegenheiten mußlte die Offtentlichkeit MIt Inıtiatıve der Parteıen
ein Mitbestimmungsrecht bei der Verwaltung der etrieb- rechnen So kam auch Nach Besprechungen der C DU
lichen Sozialeinrichtungen 102  IN Gleichberechtigte CSU-Fraktion MItL den Koalitionspartnern wurde 1/
Mıtwirkung steht iıhnen bei den ZU Schutz VO  - Leben
und Gesundheit der Arbeitnehmer treffenden Mafßnah-

der Entwurt Gesetzes über diıe Mitbestimmung
der Arbeitnehmer Betrieb VvVvon der Bundestagsfraktion

RC  3 beim Abschluß VO'  ; Betriebsvereinbarungen, Vereın- der CDU/CSU als Inıtiatıv-Antrag dem Bundestagspräsi-
barungen über Lohn- un Gehaltsbedingungen und ber- denten zugeleitet Der Entwurt befaßt sıch Jediglich MILIt
wachung von Kollektivverträgen In personellen Ange- der innerbetrieblichen Mitbestimmung Er ordert die Ab-
Jegenheiten des Betriebes oll der Betriebsrat durch Betriebs- lösune des Betriebsgerätegesetzes un: A Neuordnung
vereinbarungen T: dem Arbeitgeber Rıchtlinien für die SOW1Ee wirksame Beteiligung der Arbeitnehmerschaft
Einstellung und Entlassung VO  j Arbeitnehmern festsetzen den arbeitsvertraglichen Fragen un den soz1ialen An-
Uun: 1 begründeten Fällen Einspruch die Einstel- gelegenheiten Weıterhin wırd darın e wirtschaftliche
lung Uu«CmH Belegschaftsangehörigen einlegen kön- Miıtbestimmung verlangt Die Arbeitnehmerschaft oll
91401 Be1 Kündigungen un Massenentlassungen 1ST dem den Aufsichtsräten vertireten SC1I1 Dıe Ver-
Betriebsrat C1nNn Mitbestimmungsrecht EINZ  MG reLET sollen durch freie, direkte und gyeheime Wahlen be-

SELMMET werden Der Entwurf sıeht terner die ErrichtungGesetzliche Regelung®? VOon Wıiırtschaftsausschüssen den Betrieben VOI, die sıch
Aus Vergleich der gewerkschaftlichen und nNnier- A2US Angehörigen der Belegschaft usammensetfzen. In Be-

nehmerischen Vorschläge 1STt ersehen, da{ß über die Mıt- trieben VO  3 bis Betriebsangehörigen kann, Be-
bestimmung KRaum des Betriebes wesentliche Meınungs- trieben MIt mehr als 50 Belegschäftsmiägliedärn muß C111

verschiedenheiten bestehen Den den etzten Wochen solcher Ausschuß gebildet werden. Er soll sıch MILL Fragen
beschrittenen Weg y]eichsam als die dritte Phase der der Fabrikation der Kalkulations- und Preisgestal-
Diskussion das Mitbestimmungsrecht bezeichnen tung beschäftigen. Ihm esteht nach dem Entwurf jede Aus-
nämlich den der staatliıchen Intervention wählen, scheint kunft über alle wirtschaftlichen Angelegenheiten des Be-
n gy]lücklich. Schuld daran nıcht zuletzt die Sus- triebes un die Jahresbilanzen In Streitfällen sol]] eC1in

pendierung der das wirtschaftliche Mitbestimmungsrecht Schlichtungssystem bindende Entscheidungen tällen
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Dieser Entwurf hatte der Oftentlichkeit keine allzu reform arbeiten, sondern ıhre Lenkung. Es Ware Miß-
grofße Resonanz Um lebhafter bedauerte INa  ; den Ver- brauch der Worte des Heiligen Vaters, mit ihnen ine
auf der Hattenheimer Gespräche Ob 1nNe persönlıche Apologie betreiben wollen. Sıe verbieten e
Intervention des Bundesarbeitsministers ZUWCSC brachte ıcht Gewerkschaftsdelegierte die Aufsichtsräte der

Großbetriebe entsenden, dort als „Anwälte desoder ob dıe Bedenken, daß 116 staatlich-parlamentarische
Regelung den Erfordernissen der Praxıs WENISCI SCHUSCH Menschen für den Menschen plädieren Sıe lehnen NUur

könne, Ursache SCWESCH SC111 OSCH gyelang die W ıe- die mißbräuchliche Machtzusammenballung eindeutig aAb
ebenso den Versuch die Mitbestimmung Miıttelderaufnahme der Gespräche der Sozialpartner Bıs Z

Augenblick wırd über den Stand der noch nıcht abge- ZUur Erreichung polıtischer Zwecke degradieren
schlossenen Verhandlungen Stillschweigen bewahrt W4e Es bleibt die hohe Angemessenheit Mitbestim-
jedoch Aaus dem Bundesarbeitsministerium verlautet ha- IMUung, die der höheren Aufgabe der Entproletarisierung
ben die Besprechungen zwischen den Vertretern der Ar- untergeordnet 1ST Mitbestimmung 1ST also keineswegs
beitgeber un den Gewerkschaften Zute Fortschritte Selbstzweck Man EermMag S1IC erst dann richtig erftas-
gemacht daß bei den Beratungen Junı ME end- SCH, WECNN INa  } ihr nıcht C1MN duldendes echt des
gültıge Formulierung des Gesetzentwurtes zustande kom- Arbeitnehmers sıeht, sondern 11le Aufgabe. Der Unter-
e dürfte Strittig scheint Jediglich noch die Zusammen- nehmer löst S1E Raum des Betriebes durch Schaffung
SCELTZUNG der Autsichtsräte SCIN, die nach Ansıcht der un Verantwortung un IVerbindung mMI{ der über-
Gewerkschaften parıtätisch MIL Arbeitnehmern un Ar- betrieblichen Wirtschaftspolitik durch Existenzsiche-
beitgebern besetzt SsSC1MH sollen Dıie Unternehmerverbände rFrun$s. SO wird der Mitbestimmung dergebührende Platz
haben dagegen vorgeschlagen, den Aufsichtsrat 409/0 eingeraumt: als NUuUr neben anderen Möglichkeiten
Arbeiternehmer un: 60°%/0 Arbeitgeber delegieren Eın ZUr Entproletarısierung des Proletariats Da{iß iıhr dabei
Übereinkommen wurde bereits der rage der Besetzung der politische Akzent genommen wird, annn NUur begrüßt
der Wirtschaftsausschüsse erzielt. Diıese sollen ULr Be- werden. Denn letzlich geht dabei ıJa den einzelnen

Menschen.trıeben MmMIt WECN1gSTIENS 100 Belegschaftsmitgliedern gebil-
det un: auch MIL Funktionären der C arkechare be-

werden können
Allein die Tatsache, da{ß sich die beiden Sozlalpartner 1n treibt die Entwicklung des

der ZESPANNLEN Atmosphäre soz1alökonomischen
Raum Kompromißbereitschaft ETNEUT. zusammenfan- modernen aates
den, scheint CIM Beweıs für die Überwindung der Klassen-
kampftheorie SsSC1InNn ıbt Wesensbegriff V“O: Staat®

Exakte Definitionen sind H6 Stärke katholischen Den-
Die T’agung des Fribourger Institutes Rom ens Wo sıch die göttliche Offenbarung handelt

Die Ansprache des Heiligen Vaters hat die Kiırche C1inN Recht dazu 1ne andere rage 1ST C3S, ob
Waren die Gegensätze der rage des Mitbestimmungs- auch JENC geschichtlichen Wirklichkeiten sich C1N für alle-
rechtes insbesondere des wirtschaftlichen Mıtbestim- mal definıeren lassen, die Daseın un Gestalt A2US mensch-
mungsrechtes selbst zwıschen den katholischen Christen licher Schöpfung empfangen Ast alle Beziehungen un:
schon zroß veworden, als daß noch A Hoffnung auf Einrichtungen des gesellschaftlichen Lebens sind Men-
C1inhN harmonisches Auspendeln VO Land zu Land bestände, schenwerk auch dıe umfassendste und mächtigste un

erschien G1 AUTOTITALLV: Wort notwendig, das dem ihnen der Staat Natürlich annn Man, WIC die katholische
christlichen Gewissen Grenzziehung verhelfen Sozialphilosophie LUL, HE Begriff VO Staat bilden,
sollte Nachdem VO  - den Gewerkschaften 1W 50°/0ige der allzemein 1ST daß alle geschichtlichen Gebilde
Beteiligung den Urganen des Betriebes gefordert wurde, einschließt die irgendwann als Staaten aufgetreten siınd
die ihnen Verbindung MI1IL Beherrschung der BC- Aus diesem Begriff annn iNan Grundsätze ableiten, die als
setzgebenden Körperschaften CIHNE Diktatur der Wiıllens- Richtlinien jeder Politik gelten haben Solch CI rund-

sSat7z 1ST daß der Staat das Gemeinwohl erstrebenbildung ermöglıcht hätte, waren Tendenzen sıchtbar SC-
worden, die der Auffassung der katholischen Soziallehre habe oder, ein anderes Beispiel daß der Staat die prıvate
VO Mitbestimmungsrecht WIC S1IC auch ı Bochum VOI- . Inıtıiatıve soz1alen Bereich iıcht unterdrücken dürfe
treten wurde wıderstreiten. Diese Grundsätze sind aber, WIC der philosophische Be-
Der Grundgedanke der Papstworte ı1ST, dafß die anONYMC or1ff VO Staate selbst, allgemein, daß sıch AUS ihnen
acht des Geldes nıcht durch die ANONYINC kollektive allein ine politische Entscheidung ıcht ableiten
acht der UOrganısation ersetzt werden darf Diese (36- 5ßt
fahr aber droht WENN ia  — verlangt daß die Un- Deshalb mu{fß die philosophische Betrachtung des Staates
ternehmen angehörigen Lohnempfänger wirtschaftliches durch die geschichtliche Cerganzt werden Jene taßt die
Mitbestimmungsrecht erhalten: inbesondere dann, Wenn statischen, diese die dynamischen FElemente 11S$ Auge Wer
die Ausübung dieses Rechts direkt oder indıirekt VO.  5 Or- auf Grund des philosophischen Staatsbegriffes allein kon-
ganısatıonen ausgeht, die VO  - au ßerhalb des Betriebes krete Entscheidungen treffen wollte, könnte Geftahr lau-
gestenert werden.“ Damiıt 1ST 1Ne Grenzbestimmung g.. ten der Wirklichkeit nıcht gerecht werden Denn die
geben, nach der ein Urteil darüber möglıch 1ST, welche For- philosophischen Begrifte ÜUtzen sıch aAb S1e nehmen
derung als weitgehend bezeichnet werden mMu und unserem Sprachgebrauch Nnen Sınn der MIitC ZEe1L-
welche sıch Rahmen natürlichen Ordnung be- geschichtlichen Vorstellungen verwoben 1St. Wenn Ma  3

heute ı katholischen Kreıisen allenthalben Gewicht dar-WegZL S1e aßt also die Freiheit tür alle Maßnahmen, die
der geschilderten Gefahr ıcht besonderer Weıse AUS- auf legt, die Subsidiarıtät aller staatlıchen Tätigkeit
DESECIZT sind Sıe bedeutet zuletzt nıcht Lähmung der unterstreichen, wiıird nıemand leugnen, daß dabei die Er-
Kräfte, die für die Herbeiführung echten Sozial-_ fahrungen, die WITr Jüngster Vergangenheit mi1t
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